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Änderungsantrag 21.01.2021 
HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses   

Drucksache 20/4214 zu Drucksache 20/3978 

         
 Inhalt des Antrags: Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung einstellen 
 
Einzelplan  09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  09 21 Förderungen im Bereich Umwelt 
Buchungskreis: 2895 

 
Förderproduktnummer 

lt. Leistungsplan 

9 

  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der non-formalen Bildung 

 
 

  Veränderung 
  von um auf 
Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 414,0 -314,0  100,0 

 Eigene Erlöse 100,0 0,0  100,0 

 Produktabgeltung 314,0 -314,0    0,0 

 

Verpflichtungsermächtigungen: Beträge in EUR 
 

 Verpflichtungsermächtigungen zu Titel       von um auf 
 Verpflichtungsermächtigungen 2022 100.000 ""-100.000    0 

 Verpflichtungsermächtigungen 2023 40.000 ""-40.000    0 

 Verpflichtungsermächtigungen 2024 0 ""0    0 

 Verpflichtungsermächtigungen 2025 0 ""0    0 

 Gesamtverpflichtung 140.000 ""-140.000    0 
 

 

 
 

Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 
 

Begründung des Änderungsantrags: 
Das Ausmaß der Auswirkungen der Aktivitäten der Menschen auf den Klimawandel ist wissenschaftlich umstritten. Diese 

Erkenntnis muss Teil der Diskussion über die Förderungswürdigkeit von Klimaschutzmaßnahmen werden. Die Förderung 

didaktischer Maßnahmen kann erst nach Klärung der offenen Fragen sinnvoll sein. 

Erträge, die aus Einnahmen der Abwasserabgabe stammen, sind entsprechend des Abgabezwecks ausschließlich für 

Umweltbildungsmaßnahmen aufzuwenden, welche der Erhaltung und der Verbesserung der Gewässergüte dienen.    
 

 

  Drucksache 20/4635 
(zu Drucksache 16/6172. Lesung      
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Wiesbaden, 21.01.2021 

 

Für die Fraktion 

der AfD 

Der Fraktionsvorsitzende: 

 

 

 

 

Robert Lambrou 
 

  

  
 

 

 


